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	VSA Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare

AAS Association des Archivistes suisses

AAS Associazione degli archivisti svizzeri

UAS Uniun da las archivarias e dals archivaris svizzers

Koordinationskommission
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Zusammenfassung

Die gesamte ausländische Bevölkerung der Schweiz wird von den fremdenpolizeilichen Stellen erfasst. Als Produkt eines komplizierten Verwaltungsgeflechts entstehen sowohl bei den Organen des Bundes als auch in den Kantonen praktisch identische Dossiers über ein und dieselbe Person. Diese Dossierserien weisen einen ungeheuren Umfang auf. Mit der Einführung des Zentralen Ausländerregisters (ZAR) im Jahre 1973 sind zudem die wichtigsten Angaben zur ausländischen Bevölkerung auch anderweitig festgehalten, so dass eine integrale Aufbewahrung der Dossiers nicht angebracht erscheint. Allerdings enthalten diese Unterlagen die direktesten Informationen über die Behandlung von Ausländern in der Schweiz; dies gilt in besonderem Masse für die Dossiers zu Asylsuchenden. Diesem Umstand wurde in den nachfolgenden Archivierungsempfehlungen Rechnung getragen.

Vor 1973: Die Kantone übernehmen sämtliche Dossiers zur dauerhaften Aufbewahrung, während das Bundesarchiv nur eine Auswahl gemäss eigenem Annullierungsplan übernimmt.

Nach 1973: Die Kantone beschränken sich auf eine statistische Zufallsauswahl von 5 – 10% und ergänzen diese nach Möglichkeit durch eine qualitative Auswahl. Der Bund archiviert die Personendossiers weiterhin gemäss seinem Annullierungsplan. Wegen ihrer ausserordentlichen Bedeutung werden die Asylbewerberdossiers aus dem Bundesamt für Flüchtlinge integral übernommen. Zudem wird das Bundesarchiv die wichtigsten Daten aus den Systemen ZAR und AUPER gemäss einschlägigen Vereinbarungen mit den Datenherren übernehmen.

Résumé

Les services cantonaux et fédéraux de police des étrangers recensent l'ensemble de la population étrangère résidant en Suisse. Aussi bien les organes fédéraux que les cantons produisent des dossiers pratiquement identiques sur une seule et même personne, - fait résultant de structures administratives complexes. Ces séries de dossiers représentent un volume gigantesque. Grâce à l'introduction du Registre central des étrangers (RCE) en 1973, les données les plus importantes concernant la population étrangère sont également conservées par ce biais, de sorte qu'un archivage intégral des dossiers n'apparaît pas utile.

Ces documents contiennent assurément les informations prises aux sources les plus directes sur le traitement des étrangers en Suisse: cela vaut en particulier pour les dossiers relatifs aux requérants d'asile et les recommandations d'archivage ci-après en ont tenu compte.

Avant 1973: Les cantons archivent la totalité des dossiers, tandis que les Archives fédérales n'en retiennent qu'une partie, sélectionnée sur la base de leur propre plan de cassation. Quant aux dossiers des requérants d'asile, les Archives fédérales les archivent dans leur intégralité du fait de leur importance extraordinaire.
Dès 1973: Les cantons n'archivent que 5 à 10 % des dossiers, sur la base d'un tri statistique aléatoire, et complètent cette sélection par une sélection qualitative dans la mesure de leurs possibilités. La Confédération continue d'archiver les dossiers relatifs aux personnes conformément à son plan de cassation. De plus, les Archives fédérales archivent les données les plus importantes des systèmes RCE et AUPER selon les accords passés à ce sujet avec les organes compétents, maîtres des données.

Quant aux dossiers des requérants d'asile produits par l'ODF, les Archives fédérales les archivent dans leur intégralité pour les raisons susmentionnées.
Personendossiers und Personendaten aus dem Bereich der Fremdenpolizei
1. Ausgangslage

Die Schweiz weist gegenwärtig einen ausländischen Bevölkerungsanteil von über 19 Pro​zent aus. Ob nun diese Einzelpersonen in der Schweiz geboren wurden oder aber illegal über die grüne Grenze hier eingetroffen sind, sie alle werden in den fremdenpolizeilichen Stellen von Bund und Kantonen erfasst. Als Produkt eines komplizierten Verwaltungsge​flechts entstehen darauf sowohl bei den Organen des Bundes als auch in den Kantonen praktisch identische Dossiers über ein und dieselbe Person. Diese Dossierserien weisen, v.a. in den urbanen Kantonen, zudem einen solchen Umfang auf (Tendenz zunehmend), der eine integrale Übernahme weder für die mit Raumknappheit kämpfenden Archive noch für die einer drohenden Informationsflut gegenüberstehende historische Forschung als sinnvoll erscheinen lässt. Dass hier Handlungsbedarf besteht, erkannte die Koordinations​kommission schon ganz zu Beginn ihrer Tätigkeit; bereits im Jahre 1984 wurde eine erste Version von Papier F 3 verabschiedet.

Allerdings erwies sich die Umsetzung der in einem Anhang beigefügten, differenzierten Kassationsrichtlinien (vgl. Beilage) in Kantonen mit einem überdurchschnittlichen Auslän​deranteil nicht nur des Massenproblems wegen als kaum praktikabel, vielmehr musste festgestellt werden, dass fast überall die Personendossiers zu Asylgesuchen, Einreise- und Aufenthaltsbewilligungen, Einbürgerungen, Staatsschutzfällen und Ausweisungen nicht getrennte Serien bilden wie beim Bund, sondern in einer einzigen Registratur vereint sind. Zur gleichen Zeit sah sich die Schweiz seitens der Weltöffentlichkeit in vermehrtem Masse mit Fragen zu ihrem Umgang mit ihrer ausländischen Bevölkerung konfrontiert. Diese Fra​gen werden die aktuellen und künftigen internationalen Beziehungen der Schweiz beein​flussen und damit eine zunehmende staatspolitische Bedeutung erlangen.

Da vor einem solchen Hintergrund die Gefahr eines Nullsummenspiels besteht, drängte sich aus der Sicht der Koordinationskommission die Überarbeitung der Archivierungsempfehlun​gen zu den Personendossiers der Fremdenpolizei (F 3) auf. Die vorliegenden Empfehlun​gen ersetzen diejenigen aus dem Jahre 1984.

2. Die Schweizerische Ausländergesetzgebung
Es würde den Rahmen dieses Papiers bei weitem sprengen, wollte man die Geschichte der schweizerischen Ausländergesetzgebung auch nur ansatzweise skizzieren. Die folgenden Hinweise mögen genügen:

2.1 Erste gesetzgeberische Schritte
Bis zum Ersten Weltkrieg bestimmten die Kantone allein über ihr Niederlassungsrecht. Die​ses handhabten sie gemäss der damals noch allgemein in Westeuropa geltenden Freizü​gigkeit und Niederlassungsfreiheit. Die Schweiz wies 1910 einen Ausländeranteil von rund 15 Prozenten auf, doch war es kein Thema, diesen Anteil mit fremdenpolizeilichen Mitteln planmässig und wirksam einzudämmen. Erst als der Krieg 1917 seinen Höhepunkt er​reichte, schritt der Bundesrat auf Anstoss der Polizeidirektorenkonferenz ein und erliess eine erste Verordnung mit vom Bund (EJPD, Zentralstelle für Fremdenpolizei) kontrollierten rigiden Einreise- und Aufenthaltsbedingungen. Damit waren bereits die wesentlichen Struk​turen institutioneller und materiell-rechtlicher Art gelegt, die für den späteren Ausbau einer eidgenössischen Fremdenpolizei grundlegend waren.

Nach dem Krieg führten die Verordnungen von 1919 zunächst zu vereinfachten Kontrollvor​schriften und 1921 schliesslich wiederum zu einer weitgehenden Alleinkompetenz der Kan​tone, die aber durch ein Vetorecht des Bundes bei Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilli​gungen stark eingeschränkt war. Ziel der Bundesbehörden war, die Zulassung von Auslän​dern nicht mehr vom Zudrang abhängig zu machen, sondern es sollte künftig nach der Auf​nahmefähigkeit des Landes reguliert werden. Mit der Annahme von Artikel 69ter der Bun​desverfassung in einer Volksabstimmung vom 25.10.1925 erhielt der Bund die Gesetzes​kompetenz über die Ein- und Ausreise sowie den Aufenthalt von Ausländern. Ein entspre​chendes Gesetz wurde 1931 verabschiedet. 

2.2 Exkurs: Die Asylgesetzgebung
Die sich traditionell als Asylland darstellende Schweiz kennt erst seit dem am 1. Januar 1981 in Kraft getretenen Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 ein bundesgesetzlich veranker​tes Asylrecht. Bis dahin herrschte in diesem Bereich eine weitgehende Zersplitterung der anwendbaren Erlasse und Einzelbestimmungen, die oft nicht auf Gesetzes-, sondern auf Verordnungsstufe oder gar bloss durch departementale Richtlinien fixiert waren. Stets herrschte dabei die Maxime vor, die Schweiz sei lediglich ein Transitland und Flüchtlinge seien zur Weiterreise verpflichtet, sobald es die Verhältnisse erlaubten. Dennoch wurde immer wieder bedrohten Menschen Dauerasyl in der Schweiz gewährt.

Das Verhältnis von Bund und Kantonen zu Asylsuchenden wurde seit den 1930er-Jahren im wesentlichen über das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 respektive vom 8. Oktober 1948 geregelt, d.h. Asylsuchende hatten sich den ordentlichen fremdenpolizeilichen Verfahrensregeln zu unterziehen, was gerade für Schriftenlose nicht immer unproblematisch war. Zudem besass der Bund mit dem seit 1925 geltenden Artikel 69ter der Bundesverfassung das endgültige Entscheidungsrecht bei der Verweigerung von Asyl; de facto - und unbestrittenermassen - wurde ihm damit auch die direkte Kompetenz zur Asylgewährung übertragen. So wurde in der Revision des Bun​desgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer von 1948 stipuliert, dass einem Ausländer, der glaubhaft machen kann, er sei bedroht, Asyl gewährt werden kann, indem der Bund den Kanton zur Aufnahme dieser Person verpflichtet. Eine Mitwirkung der Kantone konnte allerdings nur durch finanzielle Unterstützungen des Bundes an die Kan​tone und Hilfswerke erreicht werden (vgl. die Bundesbeschlüsse über Beiträge des Bundes an die Unterstützung von Flüchtlingen). Demnach bestanden die Eckpfeiler des Asylgeset​zes, das zweistufige Verfahren und die finanzielle Beihilfe des Bundes, schon vor 1981.

Mit dem neuen Gesetz, das die Aufnahme und Rechtsstellung von Zivilflüchtlingen festlegt, wurde ein genau geregeltes Verfahren bei der Bearbeitung von Asylgesuchen institutionali​siert. Dieses beruht darauf, dass die vier Empfangsstellen in Basel, Chiasso, Genf und Kreuzlingen (oder die Auslandvertretungen) Asylgesuche entgegennehmen und den Sach​verhalt abklären. Die Asylbewerber werden daraufhin von den Kantonen zu einer ausführli​cheren Befragung aufgeboten, während das zuständige Bundesamt, nach erneuter Anhö​rung der Betroffenen, über das Gesuch entscheidet. Obwohl das Asylgesetz und die ent​sprechende Verordnung seit 1983 schon mehreren Revisionen unterzogen wurden, änderte sich an der Aufgabenteilung nichts, sieht man davon ab, dass die Erstbefragung im Kanton eine immer entscheidendere Schlüsselstellung einnimmt (Stichwort: Beschleunigtes "Verfahren 88").

Dieses Prozedere findet administrativ folgenden Niederschlag: Über ein und dieselbe Per​son werden sowohl bei den kantonalen als auch bei den eidgenössischen Stellen Perso​nendossiers angelegt, die in den Grundzügen miteinander übereinstimmen. Spezifische kantonale Akten hingegen sind Arbeits- und Verlängerungsgesuche, Gesuche um Kan​tonswechsel oder um Umwandlung in eine humanitäre Aufenthaltsbewilligung.

2.3 Die wichtigsten Erlasse im Überblick
· Verordnung vom 21.11.1917 betreffend die Grenzpolizei und die Kontrolle der Ausländer (AS 33 [NF], 959)

· Verordnung vom 17.11.1919 über die Kontrolle der Ausländer (AS 35 [NF], 939)

· Verordnung vom 29.11.1921 über die Kontrolle der Ausländer (AS 37 [NF], 825)

· Bundesgesetz über den Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländer (ANAG) vom 26.3.1931 (AS 49 [NF], 279) respektive Bundesgesetz vom 8.10.1948 (SR 142.20; AS 1949, 221)

· Vollziehungsverordnung zum ANAG vom 1.3.1949 (SR 142.201; AS 1949, 228)

· Verordnung über das Zentrale Ausländerregister (ZAR) vom 25.9.1972 (AS 1972, 2351). Anpassungen 1982 (AS 1982, 1906) und 1994 (SR 142.215; AS 1994, 1859)

· Asylgesetz vom 5.10.1979 (SR 142.31; AS 1980, 1718). Beachte auch die Revisionen hierzu vom 16.12.1983 (AS 1984, 532), vom 5.10.1984 (AS 1986, 2062), vom 20.6.1986 (AS 1987, 1674), vom 22.6.1990 (in Form eines allge​meinverbindlichen dringlichen Bundesbeschlusses, AS 1990, 938 und AS 1995, 4356)

· Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer vom 6.10.1986 (SR 823.21; AS 1986, 1791)

· Verordnung über die vorläufige Aufnahme von Ausländern vom 25.11.1987 (SR 142.281; AS 1987, 1669)

· Asylverordnung vom 25.5.1991 (SR 142.311; AS 1991, 1138)

· Verordnung über das automatisierte Personenregistratursystem (AUPER) vom 18.11.1992 (SR 142.315; AS 1992, 2425)

· Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht vom 18.3.1994 (AS 1995, 146)

3. Die Archivierung der Personendossiers: Integrale Aufbewahrung, quantitative oder qualitative Auswahl? - Eine Bewertungsdiskussion

Die Amtsstellen, die die zur Bewertung anstehenden Personendossiers führen, führen im wesentlichen Bundesrecht aus und haben nur geringe gesetzgeberische Kompetenzen. Dies spricht eindeutig für eine rein quantitative Auswahl der dort verwahrten Unterlagen. Demgegenüber haben in diesen Stellen gefällte Entscheide eine ausserordentlich hohe Auswirkung auf die ausländische Bevölkerung; diese kann für die Betroffenen oder deren Familien auch Jahrzehnte später von eminenter Bedeutung sein. Zudem basieren im Asyl​bereich die Entscheide auf grösseren Mengen von nicht oder nur wenig standardisierten Informationen, so dass den Entscheidungsunterlagen ein hoher Informationswert (Schellenberg) in Bezug auf die Migrationen nach dem Zweiten Weltkrieg zukommt. Schliesslich muss beachtet werden, dass die Fremdenpolizei eine der aussagekräftigsten Schnittstellen zwischen einer, in sich sicherlich differenzierten, Bevölke​rungsminderheit mit der Verwaltung beziehungsweise mit dem abstrakten Staat darstellt. Dies wiederum spricht klar für eine integrale Aufbewahrung der Dossiers.

Ein dritter Weg scheint sich für die dauerhafte Archivierung mit einem qualitativen Auswahl​verfahren aufzutun. Gemäss Erhebungen beschlagen rund 75 % der in der laufenden Re​gistratur verwahrten Dossiers Aufenthaltsbewilligungen Typ C, d.h. eine grundsätzlich unbe​fristete Aufenthaltsgenehmigung. [Weitere Bewilligungsarten: A = Saisonbewilligung, B = Jahresbewilligung, F = vorläufige Aufnahme, L = Kurzaufenthalt, G = Grenzgänger, N = Asylbewerber]. Was liegt also näher, als diese sogenannt unproblematischen Fälle auszu​sondern, einer rein quantitativen Auswahl zu unterziehen und die übrigen Dossiers integral aufzubewahren? Was bei der differenzierten Aktenablage des Bundes funktionieren mag, erweist sich bei den Mischablagen der kantonalen Fremdenpolizeistellen als kaum durch​führbar, denn: Die Dossiers werden laufend weitergeführt, der Status entsprechend ange​passt; anerkannte Flüchtlinge erhalten z.B. entweder eine B- oder eine C-Bewilligung. Da die Dossiers zudem den Archiven mindestens 10 Jahre nach deren Abschluss (= nach dem letzten Eintrag) und damit nach dem Ende der individuellen Aufenthaltsgeschichte einer Person zur Übernahme angeboten werden, wird hier der Anteil C-Bewillligungen eher höher als die oben erwähnten 75 Prozent sein und gerade Flüchtlinge wären ohne eine Einzel​durchsicht der Dossiers (nicht bloss Durchsicht der Aktendeckel!) nicht als solche zu erken​nen.

Gross erweist sich demnach das Spannungsfeld zwischen verschiedenen Bewertungs​grundsätzen und handfesten Interessen direkt betroffener Personen. Immerhin werden seit 1973 durch die Einführung des Zentralen Ausländerregisters (ZAR) zu letzteren die wich​tigsten Angaben auch anderweitig festgehalten (Personalien, Geburten, Todesfälle, Auf​enthaltsgenehmigungen, Stellenantritte und -wechsel). Mit der Einführung des automa​ti​sierten Personenregistratursystems (AUPER) lässt sich gar der Geschäftsablauf doku​men​tieren. Da das Bundesarchiv mit den Datenherren von ZAR und AUPER bereits sehr weit​gehende Übernahmemodalitäten vereinbart hat, die einen lückenlosen Personennach​weis ermöglichen, eröffnen sich damit für die Übernahmepraxis der eigentlichen Dossiers neue Möglichkeiten.

4. Zur Aktenlage
Während vielfach in den Kantonen fremdenpolizeiliche Unterlagen bei einer einzigen Dienststelle geführt und verwahrt werden, kommen beim Bund gegenwärtig vier Aktenbild​ner in Frage: Das Bundesamt für Polizeiwesen (BAP), das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF), das Bundesamt für Ausländerfragen (BFA) sowie der Beschwerdedienst des Eidgenössi​schen Justiz- und Polizeidepartements.

Asylbewerberdossiers sind allerdings nur beim BFF und beim Beschwerdedienst zu finden. Nach Auskunft des zuständigen Registrators wurden sämtliche einschlägigen Dossiers aus dem BAP seinerzeit dem BFF respektive dessen Vorgängerorganisation, dem Delegierten für das Flüchtlingswesen, übergeben.

5. Archivierungsempfehlungen
5.1 Grundlagen
Zusammenfassend kann gesagt werden: Die integrale Aufbewahrung aller fremdenpolizeili​chen Personendossiers ist aus archivischer Sicht weder sinnvoll noch machbar. Zudem werden sowohl beim Bund als auch bei den Kantonen nahezu identische Dossiers ver​wahrt, wobei die kantonalen Akten insbesondere vor 1973 mehr Einzelheiten enthalten als die Dossiers auf Bundesebene. Demgegenüber muss festgehalten werden, dass gerade diese Unterlagen die direktesten Informationen über die Behandlung von Ausländern in der Schweiz gestatten; dieser Umgang beeinflusst zunehmend die internationalen Beziehungen der Schweiz. Gerade die Unterschiede, die zwischen den Vermerken beim Bund und den​jenigen bei den Kantonen vorhanden sind, erlauben eine differenzierte Betrachtungsweise, ganz zu schweigen von den Unterschieden, die sich zwischen den einzelnen Kantonen ergeben. Am aussagekräftigsten - und sowohl aus historischer als auch aus politischer Sicht wohl auch heikelsten - sind hierbei eindeutig die Aktenunterlagen zu den Asylsu​chenden.

Zudem besteht ein berechtigtes Interesse der direkt betroffenen Personen und ihrer Fami​lien nach einem minimalen Nachweis über ihren Aufenthalt in der Schweiz, den es zu be​rücksichtigen gilt. Dieses Interesse wächst, je schwieriger sich die Beziehungen zwischen der betroffenen Person und der Schweiz gestalteten. Auch in diesem Bereich nehmen die Dossiers zu den Asylbewerbern eine zentrale Position ein.

5.2 Archivierung der Personendossiers bis 1973 (= Abschluss des Dossiers)
Bund:

Archivierung der Personendossiers gemäss eigenem Annullierungsplan. Wegen ihrer aus​serordentlichen Bedeutung werden die Asylbewerberdossiers integral übernommen.

Kantone: 

Integrale Übernahme sämtlicher Dossiers. Allerdings sind grössere Überlieferungslücken, wie sie etwa in den Kantonen Schaffhausen, Zürich oder Zug festzustellen sind, nicht aus​zuschliessen. Ein Inventar über die in den Kantonsarchiven vorhandenen Flüchtlingsakten 1930 - 1950 wird derzeit vom Bundesarchiv erarbeitet.

5.3 Archivierung der Personendossiers ab 1973
Bund:
Archivierung der Personendossiers gemäss eigenem Annullierungsplan. Wegen ihrer aus​serordentlichen Bedeutung werden die Asylbewerberdossiers aus dem Bundesamt für Flüchtlinge integral übernommen. Zudem wird das Bundesarchiv die wich​tigsten Da​ten aus den Systemen ZAR und AUPER gemäss einschlägigen Vereinbarungen mit den Da​tenherren übernehmen.

Kantone:
Variante 1: Nach Möglichkeit Kassationsrichtlinien im Sinne der Beilage erstellen und Ar​chivierung der bleibenden Originaldossiers unter Einbezug der allenfalls vorhandenen Hilfs​register.

Variante 2: Statistische Zufallsauswahl (5-10%), ev. gemäss Zahlentafel. Darüber hinaus qualitative Auswahl, die von den Sachbearbeitern auf den Kontrollbüros selbst, oder aber mit diesen zusammen zu treffen ist (Nutzung von amtsintern vorhandenem Sachwissen). Diese Aus​wahl soll Präzedenzfälle, umstrittene oder politisch heikle Fälle, Dossiers zu be​deuten​den Wissenschaftlern, Künstlern, Politikern, Sportlern, Funktionsträgern etc. enthal​ten; denkbar ist, dass der Archivierungsvermerk bereits bei der Dossiereröffnung vorge​nommen wird.

Auch die Dossierdicke kann ein Kriterium darstellen, deutet dies doch auf einen eher kom​plexen Einzelfall hin; in aller Regel erlauben gerade solche Fälle einen guten Einblick in die jeweils gül​tige Praxis.

Mit Nachdruck sei aber darauf hingewiesen, dass die so erstellte Serie im Archiv unter kei​nen Umständen mit der rein quantitativen Auswahl vermengt werden darf.

Vom Vorstand des VSA genehmigt am 16.2.1998
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